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	Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit
Beauftragte Person zur Rechnungsprüfung



[bookmark: Text1]Firmenname:	     				
[bookmark: Text2]Straße:	     
[bookmark: Text3][bookmark: Text4]PLZ:	      	Ort:      
Beauftragte Person zur Rechnungsprüfung, (darf auf Grund der ärztlichen Schweigepflicht keine Führungskraft sein und nicht der Geschäftsführung angehören) Name, Vorname:      ,      
[bookmark: Text7][bookmark: Text8]Tel.-Nr.:      	E-Mail:       	(Die E-Mail-Adresse darf kein Funktionspost-fach oder Sammeladresse sein, sondern muss die persönliche Adresse der beauftragten Person sein)
Vertretung für Beauftragte Person zur Rechnungsprüfung, Name, Vorname:      ,      
Tel.-Nr.:      	E-Mail:       	(Die E-Mail-Adresse darf kein Funktionspost-fach oder Sammeladresse sein, sondern muss die persönliche Adresse der beauftragten Person sein)

wird hiermit zwecks Plausibilitätsprüfung der Rechnungen über durchgeführte Untersuchungsleistungen des MEDITÜV zur rechnungsbeauftragten Person ernannt. Für die Vertretung gelten die Regelungen gleichlautend.
Rechtlicher Hintergrund - Rechnungsdruck ohne Namen:
Die ärztliche Schweigepflicht gilt vollumfänglich für Betriebsärzte gemäß § 9 der (Muster-) Berufsordnung und § 203 Strafgesetzbuch, gemäß § 8 Abs. 1 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) auch im Verhältnis zum Arbeitgeber. Jegliche Rückschlüsse auf personenidentifizierende Angaben und medizinische Leistungen sind auszuschließen. Dies gilt auch bei Offenbarungsbefugnis oder betriebsärztlicher Informationspflicht. Prüfmöglichkeiten des Arbeitgebers in Hinblick auf die Richtigkeit der Abrechnung können hierdurch eingeschränkt sein. Aufgrund der genannten gesetzlichen Anforderungen dürfen daher gegenüber dem Arbeitgeber die Klarnamen der Mitarbeitenden nicht genannt werden.
Zum Zwecke der Rechnungsprüfung erhält die beauftragte Person vom MEDITÜV per E-Mail oder postalisch an die oben angegebene Firmenadresse mit dem Vermerk „persönlich / vertraulich“ die anonymisierte Rechnung sowie separat eine Anlage zur Rechnung mit den Namen der aufgeführten Probanden und den jeweils erbrachten Leistungen.
Aufgabe der beauftragten Person ist die Überprüfung der Namen auf Unternehmens-/Abteilungszugehörigkeit und die Überprüfung der Durchführung der Untersuchungsleistungen entsprechend der erfolgten Beauftragung. 
[bookmark: Text11]Die Weiterleitung der Rechnung zur Freigabe an die Geschäftsführung/Unternehmensleitung//Buchhaltung[footnoteRef:1] erfolgt ohne die Anlage mit den Namen oder anderweitige Angaben zu den Probanden. Die Rechnungsanlage mit Namen wird unmittelbar nach diesem Vorgang datenschutzgerecht entsorgt. Bis zur Entsorgung der Anlage obliegt die Verantwortung zur Einhaltung des Datenschutzes der beauftragten Person. [1:  Nichtzutreffendes bitte entfernen.] 

Die beauftragte Person darf für ihre E-Mail-Adresse die Weiterleitung nicht aktivieren. Eine Weitergabe der in diesem Zusammenhang erhaltenen personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere die Geschäftsführung / Unternehmensleitung ist aus Datenschutzgründen unzulässig. Die beauftragte Person wird insofern von der Geschäftsführung / Unternehmensleitung zur Einhaltung der Schweigepflicht verpflichtet. Der beauftragten Person ist bewusst, dass eine Verletzung der ihr auferlegten Schweigepflicht sowohl zivil- als auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann.
Die Beauftragung oder Vertretung kann von der beauftragten Person nicht auf Dritte übertragen werden. Eine Änderung ist schriftlich mit MEDITÜV zu vereinbaren.
[bookmark: Text9][bookmark: Text10]Ort, Datum:      ,      
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